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Wo kalkuliert wird, passieren Fehler

Eine kurz bemessene Angebotsfrist, ein 

Leistungsverzeichnis mit mehreren 100 

Seiten und zig freiformulierte Z-Positio-

nen … genau diese stressige Situation 

dürfte vielen Bauunternehmern aus der 

Ausschreibungspraxis nur zu gut be-

kannt sein. Unter diesen ungünstigen Be-

dingungen kann es – trotz fortschreiten-

der Automatisierung – bei der Befüllung 

von Leistungsverzeichnissen immer wie-

der zu Fehlern kommen. Sollten einem 

Bieter diese Fehler bis zum Ende der An-

gebotsfrist nicht selbst auffallen, kann 

dies eine ganze Reihe an negativen Kon-

sequenzen haben. Dieser Beitrag ver-

sucht aufzuzeigen, welche Konsequenzen 

bei Kalkulationsfehlern drohen und wel-

che Möglichkeiten für betroffene Bieter 

bestehen, um einen Zuschlag auf ein feh-

lerhaft kalkuliertes Angebot ggf. zu ver-

meiden.

Der „bloße“ Rechenfehler

Der vergaberechtlich am wenigsten kriti-

sche Kalkulationsfehler ist der bloße Re-

chenfehler. Das Problem dabei ist aller-

dings, dass das Bundesvergabegesetz Re-

chenfehler zwar grundsätzlich anerkennt 

und auch die Konsequenzen regelt, aber 

in keiner Weise definiert, was ein Rechen-

fehler ist. In der Praxis wird daher immer 

wieder versucht, alles Mögliche als Re-

chenfehler zu qualifizieren. Demgegen-

über ist die Rechtsprechung jedoch sehr 

streng, was das Vorliegen eines Rechen-

fehlers betrifft. Nach der Judikatur des 

Verwaltungsgerichtshofs handelt es sich 

bei einem Rechenfehler um eine „mit ei-

nem evidenten Erklärungsirrtum behaf-

tete Willenserklärung des Bieters“. Im 

Schrifttum wird als Rechenfehler jeder 

Fehler angesehen, welcher im Rechen-

gang, ausgehend vom angebotenen Ein-

heitspreis und der ausgeschriebenen 

Menge, zu einer Änderung des Gesamt-

preises führt. Dabei kommt es allerdings 

nicht (nur) auf die mathematische Rich-

tigkeit des Rechenvorgangs an. Auch das 

rechnerisch korrekte (irrtümliche) Mitad-

dieren oder Mitübertragen von (nach 

dem klaren, sonstigen Inhalt des Angebo-

tes nicht mitzuaddierenden) Eventualpo-

sitionen stellt einen solchen Rechenfeh-

ler dar. Als Voraussetzung für das Vorlie-

gen eines Rechenfehlers wird demnach 

das Vorliegen einer dem Auftraggeber 

aus dem Angebot evident erkennbaren 

Rechenoperation gefordert, sei diese nun 

rechnerisch richtig oder falsch. Demge-

genüber sind Fehlinterpretationen der 

Ausschreibungsvorgaben, sonstige Ver-

ständnisfehler bzw. falsche Kostenein-

schätzungen nicht als Rechenfehler anzu-

sehen, sondern „klassische“ Kalkulations-

irrtümer (siehe sogleich unten).

Mit Rechenfehler behaftete Angebote 

sind vergaberechtlich insofern weniger kri-

tisch, da sie gemäß § 138 Abs. 7 BVergG 
nur dann nicht weiter zu berücksichtigen 

sind, wenn dies in den Ausschreibungsun-

terlagen explizit festgehalten wird und der 

Richtigstellungsbetrag 2 % oder mehr des 

ursprünglichen Gesamtpreises ausmacht. 

Ohne entsprechende Festlegung in der 

Ausschreibung können Rechenfehler daher 

jederzeit mathematisch richtiggestellt wer-

den. Von der mathematischen Richtigstel-

lung zu unterscheiden ist jedoch die Frage 

eines möglichen Vorreihens im Zuge der 

Richtigstellung. Diesbezüglich regelt das 

BVergG, dass dies nur zulässig ist, wenn 

die Ausschreibung ein Vorreihen erlaubt. 

Wie mit Rechenfehlern daher umzugehen 

ist, wird i. d. R. abschließend in den jeweili-

gen Ausschreibungsunterlagen geregelt.

Der „tatsächliche“ Kalkulationsirrtum

Vom Rechenfehler zu unterscheiden ist 

der auf unzutreffenden Annahmen des 

Bieters beruhende „materielle“ Kalkulati-

onsirrtum. Dieser führt zu einer ungewollt 

von den Festlegungen der Ausschreibung 

abweichenden Kalkulation und bewirkt 

damit im Ergebnis ein ausschreibungswid-
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riges Angebot. Dies ist beispielsweise der 

Fall, wenn ein Bieter die Ausführungsvor-

gaben einer Z-Position falsch versteht und 

dementsprechend eine abweichende Leis-

tung kalkuliert. Als Kalkulationsirrtümer 

können daher alle Fehler in der Kalkulati-

on definiert werden, welche keine bloßen 
Rechenfehler sind.

Kalkulationsirrtümer sind, sofern sie 

vom Auftraggeber entdeckt werden, kei-

ner Mängelbehebung zugänglich. Nach 

der Judikatur des Verwaltungsgerichts-

hofs dürfen Mängelbehebungen nämlich 

niemals den Zweck verfolgen, aus einem 

ausschreibungswidrigen Angebot ein aus-

schreibungskonformes Angebot zu ma-

chen. Bei (entdeckten) Kalkulationsirrtü-

mern droht daher stehts ein Ausscheiden 

des betroffenen Angebots.

Möglichkeiten nach Ablauf  

der Angebotsfrist

Sollte ein Kalkulationsirrtum vom Auftrag-

geber im Zuge der Angebotsprüfung nicht 

entdeckt werden, ist dies nicht zwingend 

positiv für den betroffenen Bieter. Dies 

insbesondere dann, wenn die Leistung 

zum kalkulierten Preis nicht erbracht wer-

den kann. Mit Abgabe des Angebots bestä-

tigt der Bieter gemäß § 127 Abs. 2 BVergG, 
dass er die Leistungen zu den angebotenen 

Preisen gemäß den Bestimmungen der 

Ausschreibung erbringen wird. Vor dem 

Hintergrund dieser gesetzlichen Bestim-

mung sind die Möglichkeiten einer nach-

träglichen Mehrkostenforderung schon 

grundsätzlich stark eingeschränkt. Darüber 

hinaus sieht auch die i. d. R. für Bauaufträ-

ge zur Anwendung gelangende ÖNORM B 

2110 (i. d. F. 2023) unter Punkt 7.2.2 expli-

zit vor, dass das Kalkulationsrisiko in der 

Sphäre des AN liegt. Der Versuch, einen 

Kalkulationsirrtum nach Zuschlagsertei-

lung durch eine Mehrkostenforderung zu 

beheben, wird daher in der Regel zum 

Scheitern verurteilt sein.

Da ein Bieter nach Ablauf der Ange-

botsfrist für die Dauer der Zuschlagsfrist 

an sein Angebot gebunden ist und er die-

ses weder zurücknehmen noch ändern 

darf, stellt sich die Frage nach möglichen 

Handlungsalternativen für Bieter, welche 

den Zuschlag auf ein mit einem Kalkula-

tionsirrtum behaftetes Angebot verhin-

dern wollen.

Sollte dem Auftraggeber im Rahmen 

der Angebotsprüfung ein Kalkulationsirr-

tum eines Bieters entgangen sein, bleibt 

dem Bieter grundsätzlich nur mehr die 

Möglichkeit, den Auftraggeber während 

der Zuschlagsfrist auf den Kalkulationsirr-

tum und die damit einhergehende Aus-

schreibungswidrigkeit seines Angebots 

hinzuweisen. Daraufhin wäre der Auftrag-

geber zwingend verpflichtet, das Angebot 
einer vertieften Prüfung zu unterziehen. 

Im Falle eines Kalkulationsirrtums kann 

das Ergebnis dieser vertieften Angebots-

prüfung nur sein, dass die Zusammenset-

zung des Gesamtpreises nicht plausibel 

und das Angebot dementsprechend aus-

zuscheiden ist. Auf diese Weise könnte 

der Bieter daher das Ausscheiden des ei-

genen Angebots „erzwingen“.

Sollte der Auftraggeber das Angebot je-

doch – aus welchen Gründen auch immer 

– nicht ausscheiden, stellt sich die Frage, 

ob der betroffene Bieter die Zuschlagser-

teilung durch Anfechtung der zu seinen 

Gunsten ergangenen Zuschlagsentschei-

dung verhindern könnte. Hierzu wird in 

der Rechtsprechung jedoch die Position 

vertreten, dass einem präsumtiven Zu-

schlagsempfänger durch eine Zuschlags-

erteilung kein Schaden droht und ihm da-

her auch keine Antragslegitimation zur 

Stellung eines Nachprüfungsantrages zu-

kommt. Anfechtungen der „eigenen“ Zu-

schlagsentscheidungen wurden bisher da-

her i. d. R. zurückgewiesen.

Dem Bieter grundsätzlich die Antrags-

legitimation abzusprechen, falls dieser 

den Zuschlag auf ein aufgrund eines Kal-

kulationsirrtums nicht kostendeckendes 

Angebot verhindern möchte, ist durchaus 

kritisch zu betrachten. Dies insbesondere 

in jenen Fällen, in denen der Auftragge-

ber infolge eines Hinweises durch den 

Bieter positive Kenntnis von dem Kalku-

lationsirrtum (und sohin der Ausschrei-

bungswidrigkeit des Angebots) hatte. In 

derartigen Fällen ist u. E. ein positiver 

Schaden des Bieters (mangelnde Kosten-

deckung) zu bejahen und die Rechtswid-

rigkeit der Zuschlagsentscheidung ergibt 

sich daraus, dass das ausschreibungswid-

rige Angebot korrekterweise auszuschei-

den gewesen wäre. //
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// Bei Unklarheiten in der Kalkulation 

sollten keine „Ersatzannahmen“ durch  

einen Bieter erfolgen. Zur Verhinderung 

von Kalkulationsfehlern empfiehlt es 
sich, stets klarstellende Bieterfragen an 

den Auftraggeber zu übermitteln.

// Oftmals kann es zu Regelungswider-

sprüchen zwischen Ausschreibungsun-

terlagen (z. B. Vertrag und Leistungsver-

zeichnis) kommen, welche eine ord-

nungsgemäße Kalkulation erschweren. 

Ausschreibungsunterlagen sollten daher 

nicht nur isoliert geprüft werden (Vertrag 

durch Rechtsabteilung, Leistungsver-

zeichnis durch Kalkulant), sondern in ei-

ner Zusammenschau. Sich dabei erge-

bende Widersprüche sind durch den Auf-

traggeber klarzustellen.

// Viele Fehler bei der Erstellung von Ange-

boten sind oftmals einem selbst verurs-

achten Zeitdruck geschuldet. Mit der Er-

stellung von Angeboten sollte daher früh-

zeitig begonnen werden, sodass etwaige 

Fehler in der Kalkulation noch behoben 

werden können.

Praxistipps


